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Raumordnungsbericht 1986 

A. Problem 

Nach § 11 des Raumordnungsgesetzes erstattet die Bundesregie-
rung in einem Abstand von vier Jahren dem Deutschen Bundestag 
einen Bericht über die bei der räumlichen Entwicklung des Bun-
desgebietes zugrunde zu legenden Tatsachen, über die Auswir-
kungen zwischenstaatlicher Verträge auf die räumliche Entwick-
lung des Bundesgebietes und über die im Rahmen der angestreb-
ten räumlichen Entwicklung durchgeführten und geplanten Maß-
nahmen. Die Bundesregierung hatte zuletzt im Jahre 1983 den 
Raumordnungsbericht über den Berichtszeitraum 1978 bis 1982 
vorgelegt und war in einem neuen Berichtssystem insbesondere 
auf die Bereiche Bevölkerungs- und Siedlungsstruktur einschließ-
lich Wohnversorgung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt sowie Umwelt 
und Energie eingegangen. 

B. Lösung 

Der Raumordnungsbericht 1986, den die Bundesregierung am 
17. September 1986 dem Deutschen Bundestag zugeleitet hat, gibt 
unter Beibehaltung des Berichtssystems des Raumordnungsbe-
richts 1982 eine Analyse der im Berichtszeitraum (1982 bis 1986) 
beobachteten räumlichen Entwicklungen und greift die zentralen 
Fragen der Raumordnung auf. 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau bewer-
tet den vorgelegten Bericht übereinstimmend als eine detaillie rte 
Analyse und umfangreiche Darstellung der räumlichen Entwick-
lungstrends. 
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Mit Mehrheit empfiehlt der Ausschuß, den daraus folgenden — nä-
her dargelegten — politischen Handlungsbedarf bei der Novellie-
rung des Raumordnungsgesetzes, für den ländlichen Raum, bei der 
regionalen Strukturpolitik und bei der Forschungs- und Technolo-
giepolitik zu bekräftigen. 

C. Alternativen 

Die Fraktion der SPD fordert u. a. die Überprüfung der bisherigen 
Instrumente und die Entwicklung neuer Instrumente, wie z. B. Ent-
lastung der Gemeinden von Sozialhilfeleistungen, finanzielle Hil-
fen für die Erfassung und Aufbereitung von Altlasten und eine 
„Zukunftsinitiative Montanregionen" . Die Fraktion DIE GRÜNEN 
hat einen umfangreichen Forderungskatalog für den ländlichen 
Raum vorgelegt. 

D. Kosten 

keine 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Der Deutsche Bundestag begrüßt die zeitgerechte Vorlage des Raumordnungs-
berichtes 1986. Seine detaillierten Analysen sowie die umfassende Darstellung 
der räumlichen Entwicklungstrends bilden eine geeignete Grundlage für eine 
sachlich fundierte politische Diskussion über die zukünftige räumliche Entwick-
lung des Bundesgebietes. 

Nach dem Raumordnungsbericht 1986 zeichnen sich tiefgreifende Umbrüche in 
Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie ab, die erhebliche räumliche Auswir-
kungen haben und verstärkte Anstrengungen erforderlich machen, um die 
Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in allen Teilräumen des Bundesgebietes 
zu sichern. Das gilt insbesondere für folgende Bereiche: 

a) Das äußere Erscheinungsbild des Bundesgebietes wird zwar nach wie vor 
durch den ländlichen Raum und die ihn bewirtschaftende Landwirtschaft 
geprägt, jedoch ist die Landwirtschaft allein nicht mehr in der Lage, dem 
ländlichen Raum insgesamt eine tragfähige wirtschaftliche Grundlage zu ge-
ben. 

In den ländlichen Regionen, besonders den peripheren Räumen, besteht das 
Hauptproblem daher auch weiterhin in der Sicherung vorhandener landwirt-
schaftlicher und der Schaffung neuer außerlandwirtschaftlicher Arbeits-
plätze. 

b) Das Bundesgebiet ist großräumig durch ein zunehmendes Gefälle zwischen 
einzelnen Regionen gekennzeichnet, das sich insbesondere in Unterschieden 
auf dem Arbeitsmarkt, in der wirtschaftlichen Entwicklungsdynamik (ein-
schließlich Forschung und Entwicklung) sowie der finanziellen Leistungskraft 
ausdrückt. 

Erkennbar wird, daß bei dem Standortverhalten von Unternehmen zuneh-
mend günstiges Investitionsklima, gute Umweltqualität und hoher Freizeit-
wert eine gewichtige Rolle spielen. 

c) Die Gesamtzahl der Bevölkerung wird in den nächsten Jahren erheblich 
zurückgehen. Noch schwerwiegender werden die Veränderungen im Alters-
aufbau der Bevölkerung sein. 

Die Bevölkerungsentwicklung, die alle Regionen des Bundesgebietes bet rifft, 
besondere Probleme aber in den pe ripheren ländlichen Räumen aufwirft, wird 
an die Infrastruktur unseres Landes neue Anforderungen stellen. 

2. Der Deutsche Bundestag betont auf der Grundlage dieses Befundes die Notwen-
digkeit einer aktiven Raumordnungspolitik, die vorrangig von den folgenden 
Zielsetzungen geleitet ist: 

a) Der ländliche Raum ist in seiner Vielfältigkeit als Lebens- und Kulturraum zu 
erhalten. Dies gilt sowohl im Hinblick auf seine wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit und die Ausgewogenheit unserer gesamten Siedlungsstruktur als auch 
auf seine ökologische Ausgleichsfunktion und Bedeutung als Erholungs-
raum. 

Für die Städte ist die Funktionsfähigkeit des ländlichen Raumes unverzicht-
bar. 

b) Aus gesamtwirtschaftlichen Gründen ist einem weiteren Anwachsen des groß-
räumigen Gefälles zwischen einzelnen Regionen vorzubeugen. Die Regionen 
sind hierzu in die Lage zu versetzen, ihre produktiven Möglichkeiten voll zu 
entfalten, indem Umstrukturierungen unterstützt und begünstigt werden. Hil-
fen sind vorrangig daran auszurichten, wie Engpässe für eine innovations-
orientierte Wirtschafts- und Beschäftigungspolitik abgebaut werden kön-
nen. 
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c) Die Bevölkerungsabnahme in den dünner besiedelten Regionen darf nicht zu 
einer Aufgabe dieser Räume im Sinne einer „passiven Sanierung" führen. 
Statt dessen ist sicherzustellen, daß die insgesamt intakte Siedlungsstruktur 
gewahrt und ein ausreichendes Angebot an Infrastruktur (Schulen, ärztliche 
Versorgung, Verkehr) erhalten bleibt. 

Die Menschen in diesen Regionen müssen eine posi tive Zukunftsperspektive 
haben. Andernfalls ist nicht auszuschließen, daß es zu einer massiven Abwande-
rung mit entsprechenden Folgewirkungen kommt. 

3. Vor dem Hintergrund der dargelegten räumlichen Situa tion sieht der Deutsche 
Bundestag folgenden Handlungsbedarf, um die Raumordnungspolitik zu stärken 
und damit die Raum- und Siedlungsstruktur im Bundesgebiet insgesamt zu 
sichern: 

a) Novellierung des Raumordnungsgesetzes 

Der Deutsche Bundestag begrüßt die Absicht der Bundesregierung, das Raum-
ordnungsgesetz zu novellieren und mit der rahmenrechtlichen Einführung des 
Raumordnungsverfahrens, das auch die Prüfung überörtlich bedeutsamer Be-
lange des Umweltschutzes einschließen soll (Umweltverträglichkeitsprüfung), 
Raumordnung und Umweltschutz im Sinne eines vorbeugenden Ressourcen-
schutzes noch stärker als bisher zu verzahnen. 

b) Politik für den ländlichen Raum 

Die Politik für den ländlichen Raum muß zwar bei der Landwirtschaft anset-
zen, weil nur ein von der Landwirtschaft bewi rtschafteter ländlicher Raum 
seine Funktion als Wohn- und Arbeitsstandort sowie als ökologischer Aus-
gleichsraum erfüllen kann. Hierzu bedarf es einer Überprüfung und Weiter-
entwicklung des agrarpolitischen Instrumentariums, die auch den finanziellen 
Ausgleich für besondere landespflegerische Funktionen einer umweltgerech-
ten Landwirtschaft einschließt. Auch sind Pflege und Erhaltung von Natur und 
Umwelt vorrangig den Landwirten zu übertragen. 

Zur ökonomischen Sicherung des ländlichen Raumes müssen aber vor allem 
Wirtschaftsstruktur und außerlandwirtschaftliche Erwerbsmöglichkeiten 
deutlich verbessert werden. 

Die Bundesregierung wird aufgefordert, Vorschläge für eine bessere Verzah-
nung von Agrarstrukturpolitik und Raumordnungspolitik vorzulegen. Stärker 
als bisher müssen dabei die regionalen Auswirkungen der Agrarpolitik be-
rücksichtigt werden. 

c) Regionale Strukturpolitik 

Das vorhandene regionale Entwicklungspoten tial ist durch eine aktive und 
innovative Strukturpolitik zu entfalten, die den ländlichen Regionen, dem 
Zonenrandgebiet, aber auch den strukturschwachen (alt-)industrialisierten 
Regionen zugute kommt. Zu diesem Zweck ist es erforderlich, regionale Wi rt

-schaftsförderung, Verkehrs- und Arbeitsmarktpolitik, Städtebau, Dorferneue

-

rung  sowie Umweltschutz stärker miteinander zu verzahnen und die regional-
wirtschaftliche Effektivität sowie die räumlichen Auswirkungen des einge-
setzten Instrumentariums zu überprüfen. 

Die Stellung des für die Raumordnung zuständigen Bundesministers auf Bun-
desebene muß dieser Aufgabe entsprechen. 

Die Bundesregierung wird deshalb aufgefordert, die Mitwirkung des für die 
Raumordnung zuständigen Bundesministers bei den raumbedeutsamen Maß-
nahmen innerhalb der Bundesregierung wirkungsvoller zu gestalten. 

d) Forschungs- und Technologiepolitik 

Der rasche wirtschaftliche Strukturwandel wird im hohen Maße durch Inno-
vation im Bereich von Forschung und Technologie geprägt. Der Forschungs- 
und Technologiepolitik kommt hierbei die Aufgabe zu, günstige Rahmenbe-
dingungen für Innovationsprozesse zu schaffen und do rt  gezielte Impulse zu 
geben, wo die Kapazität oder das Risiko einzelner Unternehmen überschritten 
werden. 
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Im Interesse einer innovationsorientierten Raumordnungspolitik, die den tech-
nischen Fortschritt gleichermaßen für alle Regionen zu erschließen sucht, wird 

 die Bundesregierung aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, daß regionale Ge-
sichtspunkte bei der Ausgestaltung der Forschungs- und Technologiepolitik 
künftig stärker zur Geltung gelangen. Alle Regionen müssen Zugang zu mo-
dernen Informations- und Kommunikationstechnologien erhalten. 

Dies gilt auch für die regional gleichberech tigte Versorgung, Bedienung und 
Tarifstruktur im Bereich des Post- und Fernmeldewesens. 

e) Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf, im Raumordnungs-
bericht 1990  

— dem Zonenrandgebiet, 

— der stärkeren Differenzierung des ländlichen Raumes und 

— der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit 

besondere Aufmerksamkeit zu widmen und — spätestens in diesem Raumord-
nungsbericht — ausführlich über 

— die räumlichen Tendenzen und Auswirkungen des großräumigen Gefälles 
zwischen den einzelnen Regionen, 

— die räumlichen Tendenzen und Auswirkungen der Bevölkerungsentwick-
lung, 

— die Situation des ländlichen Raumes unter besonderer Berücksichtigung 
der Ergebnisse der Europäischen Kampagne für den ländlichen Raum 
und 

— die städtebaulichen Gesichtspunkte der Dorferneuerung 

zu berichten. 

Bonn, den 10. November 1987 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 

Conradi 

Stellv. Vorsitzender 

Pesch Großmann 

Berichterstatter 
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Bericht der Abgeordneten Pesch und Großmann 

Der Raumordnungsbericht 1986 — Drucksache 
10/6027 — war erstmals in der 10. Wahlperiode mit 
Drucksache 10/6198 vom 17. Oktober 1986 gemäß 
§ 80 Abs. 3 der Geschäftsordnung an den Ausschuß 
für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau zur fe-
derführenden Beratung und an den Innenausschuß, 
den Ausschuß für Wirtschaft, den Ausschuß für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Forsten, den Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung, den Ausschuß für das Post- 
und Fernmeldewesen, den Ausschuß für innerdeut-
sche Beziehungen sowie an den Ausschuß für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsicherheit zur Mitbera-
tung überwiesen worden. Die Ausschußberatung 
konnte in der 10. Wahlperiode nicht mehr zum Ab-
schluß gebracht werden. 

In der 11. Wahlperiode ist die Überweisung des 
Raumordnungsberichts 1986 am 4. Juni 1987 mit 
Drucksache 11/439 gemäß § 80 Abs. 3 der Geschäfts-
ordnung an dieselben Ausschüsse erfolgt. 

Der Innenausschuß hat den Raumordnungsbericht der 
Bundesregierung in seiner Sitzung am 16. September 
1987 einstimmig zur Kenntnis genommen und war 
dabei der Auffassung, daß die Bundesregierung gebe-
ten werden sollte, im nächsten Raumordnungsbericht 
— bei der nach § 11 Raumordnungsgesetz u. a. vorzu-
nehmenden Darlegung der im Rahmen der räumlich 
angestrebten Entwicklung durchgeführten und ge-
planten Maßnahmen — sehr eingehend und vielleicht 
noch intensiver als bisher den vom Bundesrat unter 
Nummer 3 seines Beschlusses vom 3. Ap ril 1986 (BR

-

Drucksache 104/87) hervorgehobenen Aspekt der 
strukturellen unterschiedlichen Raumkategorien dar-
zulegen. 

Der Ausschuß für Wirtschaft hat den Raumordnungs-
bericht am 7. Oktober 1987 beraten und einstimmig 
zur Kenntnis genommen. Er hat mit großer Mehrheit 
bei zwei Enthaltungen folgende Empfehlungen be-
schlossen: 

1. Es ist wünschenswert, daß in Zukunft eine mög-
lichst detaillierte Darstellung über die vom Bund in 
die Verdichtungsräume sowie die ländlichen Ge-
biete, gegliedert nach besonders strukturschwa-
chen Gebieten und dem übrigen ländlichen Raum, 
fließenden Finanzströme und eine Aufstellung 
über Behördenverlagerungen in ländliche Gebiete 
eingefügt wird. 

2. In Zukunft sollte eine Rückkopplung zwischen den 
programmatischen Aussagen der Raumordnungs-
programme der Länder und dem Raumordnungs-
bericht als Ansatz zur Erfolgskontrolle eingefügt 
werden. 

3. In zukünftigen Raumordnungsberichten sollte eine 
stärkere Differenzierung in der Gliederung des 

ländlichen Raumes vorgenommen werden. Bisher 
basiert die Differenzierung in erster Linie auf öko-
nomischen und infrastrukturellen Gesichtspunk-
ten. 

Wünschenswert wäre eine zusätzliche Differenzie-
rung nach ökologischen und kulturellen Kriterien. 
Hierdurch könnten objektive Vorteile des ländli-
chen Raums stärker zur Geltung gebracht wer-
den. 

4. Im Raumordnungsbericht ist dargestellt, neue Be-
hörden würden nur noch in Ausnahmefällen er-
richtet. Deshalb konzentrierten sich die raumord-
nungspolitischen Bemühungen besonders darauf, 
Bundesbehörden und -einrichtungen und damit 
Arbeitsplätze im Zonenrandgebiet und sonstigen 
strukturschwachen Gebieten zu erhalten. 

Daher sollte die Verlegung von Bundesbehörden 
aus Ballungsräumen in die ländlichen Gebiete ge-
prüft und nachhaltig angestrebt werden, um auch 
auf diese Weise Arbeitsplätze besonders in struk-
turschwachen Gebieten zu schaffen. 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten hat den Raumordnungsbericht in seiner Sit-
zung am 7. Oktober 1987 eingehend beraten. Er emp-
fiehlt dem federführenden Ausschuß für Raumord-
nung, Bauwesen und Städtebau, den Raumordnungs-
bericht mit folgenden Maßgaben zur Kenntnis zu neh-
men: 

1. Die Ergebnisse der Volkszählung sollen im künfti-
gen Raumordnungsbericht in die Bevölkerungs-
zahlen der ländlichen Räume einfließen; 

2. die gesetzlichen Maßnahmen zum Gewässerschutz 
dürfen nicht zu Nachteilen der Bevölkerung in den 
ländlichen Räumen führen; 

3. die Dorferneuerung soll als Maßnahme der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes" beibehalten 
werden; 

4. auf Bundesebene soll eine ressortübergreifende 
Fachgruppe für den ländlichen Raum berufen und 
beauftragt werden, alle relevanten Politikfelder zu 
überprüfen und einen integrierten Ansatz zur Stär-
kung ländlicher Räume zu entwickeln. 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung hat den 
Raumordnungsbericht am 7. Oktober 1987 beraten 
und einstimmig Kenntnisnahme beschlossen. 

Der Ausschuß für das Post- und Fernmeldewesen hat 
in seiner 4. Sitzung am 7. Oktober 1987 einstimmig 
folgenden Beschluß gefaßt: 

Der Ausschuß für das Post- und Fernmeldewesen hat 
sich am 7. Oktober 1987 mit dem Raumordnungsbe

-

richt 1986 (Drucksache 10/6027) befaßt und über die 
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das Post- und Fernmeldewesen betreffenden Teile des 
Berichts beraten. Der Ausschuß stellt mit Genugtuung 
fest, daß seine Anregungen vom 22. Februar 1984, 
auch Fragen, die die Bedeutung der modernen Infor-
mations- und Kommunikationstechnik für die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen sowie die Gleichheit der 
Chancen zum Inhalt haben, in den Bericht auf zuneh-
men,  aufgegriffen und mit in den Vordergrund gestellt 
wurden. 

Der Ausschuß stellt fest, daß die den Geschäftsbereich 
des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewe-
sen betreffenden Ausführungen des Raumordnungs-
berichtes zutreffen. Die Deutsche Bundespost bleibt 
aufgefordert, bei ihren Maßnahmen auch weiterhin 
außer den betrieblichen Überlegungen auch die Be-
lange der Raumordnung zu berücksichtigen. Der Aus-
schuß empfiehlt dem federführenden Ausschuß für 
Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, den Raum-
ordnungsbericht 1986 insoweit zustimmend zur 
Kenntnis zu nehmen. 

Der Ausschuß für innerdeutsche Beziehungen hat den 
Raumordnungsbericht am 24. Juni 1987 abschließend 
beraten und empfiehlt Kenntnisnahme der Vorlage. 
Des weiteren drängt der Ausschuß darauf, daß die 
Zonenrandförderung im zukünftigen Bericht noch 
stärker berücksichtigt wird. 

Der Ausschuß für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-
sicherheit hat in seiner 8. Sitzung am 7. Oktober 1987 
mehrheitlich beschlossen, dem federführenden Aus-
schuß für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 
die Kenntnisnahme des Raumordnungsberichts 1986 
zu empfehlen. 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau hat den Raumordnungsbericht 1986 am 
24. Juni 1987, am 7. und 14. Oktober 1987 sowie am 
4. November 1987 beraten. Er empfiehlt mit den Stim-
men der Fraktionen der CDU/CSU und FDP gegen die 
Stimmen der Fraktion der SPD und der Fraktion DIE 
GRÜNEN, die in der Beschlußempfehlung enthalte-
nen Feststellungen und Willensäußerungen zu be-
schließen. 

II. 

Der Ausschuß für Raumordnung, Bauwesen und 
Städtebau ist sich darin einig, daß der von der Bun-
desregierung vorgelegte Raumordnungsbericht 1986 
— Drucksache 10/6027 — den in § 11 des Raumord-
nungsgesetzes gestellten Anforderungen entspricht. 
Es handelt sich um eine umfassende Bestandsauf-
nahme der raumbedeutsamen Tatsachen, die Auf-
schluß über die Entwicklungstendenzen gibt. Der 
Raumordnungsbericht 1986 zeigt tiefgreifende Um-
brüche in Gesellschaft, Wirtschaft und Technologie 
auf, welche die Gleichwertigkeit der Lebensbedin-
gungen zwischen städtischen und ländlichen Räumen 
in Frage stellen. Gleichzeitig wird die räumliche Ent-
wicklung durch ein deutliches Süd-Nord-Gefälle ge-
prägt. 

Trotz dieser Gemeinsamkeit in der Beurteilung der 
vorgelegten Analyse konnte sich der Ausschuß nicht 
auf eine gemeinsame Beschlußempfehlung einigen. 

Der Ausschuß legt mit Mehrheit eine Beschlußemp-
fehlung vor, welche die Notwendigkeit einer aktiven 
Raumordnungspolitik unterstreicht. Danach muß der 
ländliche Raum in seiner Vielfältigkeit als Lebens- 
und Kulturraum erhalten werden. Einem weiteren 
Anwachsen des großräumigen Gefälles zwischen ein-
zelnen Regionen ist vorzubeugen. Die Bevölkerungs-
abnahme in den dünner besiedelten Regionen darf 
nicht zu einer passiven Sanierung führen. 

Die Ausschußmehrheit tritt dafür ein, die Raumord-
nungspolitik zu stärken. Das Raumordnungsgesetz 
soll um ein Raumordnungsverfahren mit einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung ergänzt werden. Die Po-
litik für den ländlichen Raum bedarf der Überprüfung 
und Weiterentwicklung des agrarpolitischen Instru-
mentariums, muß aber auch die Wirtschaftsstruktur 
und die außerlandwirtschaftlichen Erwerbsmöglich-
keiten deutlich verbessern. Für die ländlichen Regio-
nen, das Zonenrandgebiet und für die strukturschwa-
chen altindustrialisierten Regionen fordert die Aus-
schußmehrheit eine aktive und innovative Struktur-
politik. Zu diesem Zweck müssen regionale Wirt-
schaftsförderung, Verkehrs- und Arbeitsmarktpolitik, 
Städtebau, Dorferneuerung und Umweltschutz stär-
ker miteinander verzahnt werden. Daher muß auch 
die Mitwirkung des für die Raumordnung zuständi-
gen Bundesministers bei den raumbedeutsamen Maß-
nahmen innerhalb der Bundesregierung wirkungsvol-
ler gestaltet werden. Bei der Ausgestaltung der For-
schungs- und Technologiepolitik müssen regionale 
Gesichtspunkte stärker berücksichtigt werden. Dies 
gilt vor allem für den Zugang zu modernen Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien und die Ver-
sorgung, Bedienung und Tarifstruktur im Bereich des 
Post- und Fernmeldewesens. 

Die Ausschußmehrheit empfiehlt, für den Raumord-
nungsbericht 1990 zu fordern, dem Zonenrandgebiet, 
der stärkeren Differenzierung des ländlichen Raumes 
und der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit be-
sondere Aufmerksamkeit zu widmen und ausführlich 
über das großräumige Gefälle zwischen den einzel-
nen Regionen, über die Ergebnisse der Europäischen 
Kampagne für den ländlichen Raum und über die 
städtebaulichen Gesichtspunkte der Dorferneuerung 
zu berichten. 

Die Fraktion der SPD lehnt die von den Koalitionsfrak-
tionen vorgelegte Beschlußempfehlung als zu wenig 
differenziert und zu vage ab. Sie vermißt insbesondere 
ein stärkeres Eingehen auf die Probleme der altin-
dustrialisierten Regionen und die wachsenden Dispa-
ritäten auf dem Arbeitsmarkt. Die Fraktion der SPD 
hat einen eigenen Antrag für die Fassung der Be-
schlußempfehlung vorgelegt (Anlage 1). Darin vertritt 
sie die Auffassung, der Raumordnungsbericht 1986 
mache klar, daß die im Gesetz aufgezeigten Ziele der 
Raumordnungspolitik nicht erreicht würden. Die Dis-
paritäten nähmen zu. Bei den Arbeitsmarktregionen 
seien große Unterschiede festzustellen, die sich lau-
fend verstärkten. Strukturschwäche und Arbeitslosig-
keit gingen Hand in Hand. Das Süd-Nord-Gefälle sei 
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überdeutlich. Altlasten und Krisen traditionsreicher 
Industriezweige seien die Kernprobleme der altin-
dustrialisierten Regionen. Im ländlichen Raum sei die 
Koordinierung konkurrierender Ansprüche zwischen 
Landwirtschaft, Freizeit und Erholung einerseits und 
den ökologischen Anforderungen andererseits immer 
wichtiger. Die Umweltbelastungen berührten auch 
den ländlichen Raum. Der Landschaftsverbrauch mit 
täglich 120 Hektar sei zu hoch. Die Forschungs- und 
Technologiepolitik vernachlässige die altindustriali-
sierten Regionen. Die Informations- und Kommunika-
tionstechnologien verstärkten vorhandene räumliche 
Standortvorteile. In der Landwirtschaft nähmen die 
Einkommensdisparitäten sowohl regional als auch 
zwischen kleinen und großen Bet rieben zu. Die Fi-
nanz- und Steuerpolitik verschärfe die Probleme der 
Städte, Gemeinden und Kreise und festige daher re-
gionale Unterschiede. 

Die Fraktion der SPD empfiehlt daher in ihrem Antrag 
u. a., die Bundesregierung aufzufordern, die vorhan-
denen Instrumente der Raumordnungspolitik kritisch 
zu überprüfen und neue Instrumente zu entwickeln. 
Die Fachpolitiken müßten ihrer raumordnerischen 
Verantwortung besser gerecht werden als bisher. Die 
Bundesbahn dürfe sich nicht aus der Fläche zurück-
ziehen, die Angebote der Post müßten zeit- und raum-
gleich zur Verfügung stehen, Forschungs- und Tech-
nologiemittel müßten stärker nach regionalen Krite-
rien eingesetzt werden. Die Gemeinden seien in 
strukturschwachen Räumen von Sozialhilfeleistungen 
zu entlasten. Der Bund müsse bei der Aufbereitung 
von Industriebrachen und Altlasten gesetzgeberisch 
und finanziell helfen. Die Gemeinschaftsaufgabe 
„Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" 
sei weiterzuentwickeln und müsse schon bei erkenn-
barer Gefährdung von Arbeitsplätzen eingreifen. Un-
verzichtbar sei eine „Zukunftsinitiative Montanregio-
nen" zur Schaffung und Sicherung neuer Arbeits-
plätze in den Kohle- und Stahlstandorten. Für den 
ländlichen Raum sei eine Agrarreform notwendig. Die 
Dorferneuerung müsse verstärkt gefördert und der 
ländliche Raum als Region gestärkt werden. 

Die Fraktion der SPD empfiehlt in ihrem Antrag 
schließlich u. a., bis zum 31. März 1988 einen Bericht 

über die praktische Umsetzung und die bisherigen 
Ergebnisse der „programmatischen Schwerpunkte 
der Raumordnung" — Drucksache 10/4012 — und bis 
Anfang 1988 eine Novelle zum Raumordnungsgesetz 
vorzulegen, durch die eine bessere Koordinierung von 
Raumordnungs-, Struktur- und Umweltpolitik sicher-
gestellt werde. Die SPD-Fraktion forde rt , die notwen-
digen rechtlichen und organisatorischen Schritte ein-
zuleiten, damit der Bundesminister für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau volle Mitgliedschaft im Pla-
nungsausschuß der Gemeinschaftsaufgabe „Verbes-
serung der regionalen Wirtschaftsstruktur" und „Ver-
besserung der Agrarstruktur und des Küstenschut-
zes" erhält. 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat einen umfangreichen 
Antrag für eine Beschlußempfehlung vorgelegt (An-
lage 2). Dieser Antrag entspricht nach einem Hinweis 
der Fraktion DIE GRÜNEN im Ausschuß mit Aus-
nahme von Einleitung und Schluß dem Forderungska-
talog des Baden-württembergischen Gemeindetages 
vom 30. September 1987. Dieser Text habe den Vor-
teil, daß er aus der dargestellten Krise des ländlichen 
Raumes differenzierte und konkrete Konsequenzen 
ziehe. Die Beschränkung des Antrags auf den ländli-
chen Raum sei gerechtfertigt, da dieser Raum in den 
letzten Jahren vernachlässigt worden sei. Die dortige 
Bevölkerung sei nicht mehr bereit, alle Nachteile ein-
fach hinzunehmen. Es wäre aber falsch, den ländli-
chen Raum einfach nachzuindustrialisieren. Vielmehr 
seien die menschlichen und materiellen Ressourcen 
dieses Raumes auf eigene Weise zu entwickeln. 

Die Ausschußmehrheit hat den Antrag der Fraktion 
der SPD abgelehnt, da er einzelne Forderungen nach 
finanzieller Beteiligung des Bundes in Bereichen ent-
hält, für die der Bund keine Zuständigkeit hat. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN wurde von den 
Koalitionsfraktionen und der Fraktion der SPD abge-
lehnt, da er sich einseitig auf die Politik für den länd-
lichen Raum beschränkt. Damit werde die Zielsetzung 
der Raumordnungspolitik unzulässig verkürzt. 

Bonn,. den 10. November 1987 

Pesch Großmann 

Berichterstatter 
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Anlage 1  

Entschließungsantrag 
der Fraktion der SPD 
zum Raumordnungsbericht 1986 
Drucksache 10/6027 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. Der Deutsche Bundestag nimmt den Raumord-
nungsbericht 1986 zur Kenntnis. Der Bericht gibt 
ein umfangreiches und detaillie rtes Bild über die 
Entwicklung in den einzelnen Berichtsbereichen 
während der letzten Jahre. Noch deutlicher als be-
reits 1982 wird dabei klar, daß die im Gesetz auf-
gezeigten Ziele der Raumordnungspolitik nicht er-
reicht werden. Der Bericht zeigt eine deutliche Zu-
nahme von Disparitäten in vielen Bereichen. 

Besorgniserregend sind das sich verstärkende Süd-
Nord-Gefälle und das weitere Auseinanderdriften 
der Lebensbedingungen zwischen städtischen und 
ländlichen Räumen. Die altindustriellen Regionen 
und die ländlichen Räume sind dabei besonders 
betroffen und gefährdet. 

Gravierend sind die folgenden Entwicklungen: 

— Der Anstieg der Arbeitslosigkeit war do rt  am 
stärksten, wo bereits das Anfangsniveau hoch 
war. Dagegen war der Anstieg nur unterdurch-
schnittlich in Regionen mit niedriger Ausgangs-
arbeitslosigkeit. Fast identische Karten der 
Wanderungsverluste und -gewinne und der Be-
schäftigungsentwicklung zeigen, wie diese 
Strukturschwäche auf die räumliche Entwick-
lung durchschlägt. 

— Altlasten in Form kontaminierter Böden, Indu-
striebrachen, die immer noch sinnvollen Nut-
zungen entzogen sind, und die latente und jetzt 
wieder aufgebrochene Krise traditionsreicher 
Industriezweige — Kohle, Stahl, Werften, Tex

-

til — sind die Kernprobleme der altindustriellen 
Regionen und bemessen deren Umstrukturie-
rungsbemühungen. 

— Im ländlichen Raum wird die Koordinierung 
konkurrierender Ansprüche zwischen intensi-
ver Landwirtschaft, Freizeit und Fremdenver-
kehr einerseits und ökologischen Anforderun-
gen andererseits immer wich tiger. Wande-
rungsbewegungen, Änderungen der Alters-
struktur und Einschnitte in die vorhandene In-
frastruktur gefährden die Lebensbedingungen 
in den Dörfern. Die großen natürlichen Ressour-
cen gerade im ländlichen Raum drohen ihre 
ökologische Ausgleichsfunktion zu verlieren. 

— Im Bereich der Umweltbelastungen verschärfen 
sich die Probleme. Der Landschaftsverbrauch 
— für Siedlungszwecke täglich ca. 120 h Frei-
fläche — ist unverändert hoch und in dieser 
Höhe nicht hinnehmbar. Gerade im Hinblick 
auf die Bodenschutzklausel muß auf die zuneh-
mende Bodenbelastung, Bodenversiegelung 
und Bodenverdichtung hingewiesen werden. 

Diese Entwicklung hat auch den bisher eher 
unbelasteten ländlichen Raum erreicht. Glei-
ches gilt für die Belastung von Wasser und Luft; 
schleichende Grundwasservergiftung und fo rt

-schreitendes Waldsterben belegen diesen Tat-
bestand. 

— Räumlich relevante Maßnahmen und sonstige 
Finanzleistungen anderer Politikbereiche be-
einflussen zunehmend und in starkem Maße 
räumliche Entwicklungsprozesse. 

In der Forschungs- und Technologiepolitik ist 
der Rückgang von Forschungsmitteln in altin-
dustriellen Regionen sehr ausgeprägt. In der 
Verkehrspolitik wird die verkehrliche Erschlie-
ßung in der Fläche durch die Bundesbahnpla-
nung und andere wettbewerbsverzerrende Tat-
bestände benachteiligt. 

Bei den Informations- und Kommunikations-
technologien verstärkt eine zeitlich und räum-
lich versetzte Ausbauplanung vorhandene 
räumliche Standortvorteile. 

— In der Landwirtschaft nehmen die interregiona-
len Einkommensdisparitäten ebenso zu wie die 
Kluft zwischen kleinen und großen landwirt-
schaftlichen Betrieben. Ein Konzept der Bun-
desregierung zur Lösung der Agrarkrise, insbe-
sondere zur Sicherung der Existenz bäuerlicher 
Familienbetriebe, fehlt. 

— Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" hat selbst in ei-
ner konjunkturellen Erholungsphase das wei-
tere Auseinanderdriften von wirtschaftsstarken 
und wirtschaftsschwachen Regionen nicht ver-
hindern können. 

— Die Steuer- und Finanzpolitik verschärft die 
Probleme der Städte, Gemeinden und Kreise 
und festigt damit regionale Unterschiede, hinzu 
kommen als Folge der Arbeitslosigkeit stei-
gende Sozialhilfekosten und andere Aufwen-
dungen im sozialen Bereich. 

2. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregie-
rung auf, die zunehmenden Disparitäten nicht hin-
zunehmen. Die Raumordnungspolitik muß an den 
tatsächlichen Erfordernissen ausgerichtet werden, 
das heißt auch: 

Die vorhandenen Instrumente sind kritisch zu 
überprüfen, neue Instrumente müssen entwickelt 
werden. Die Fachpolitiken müssen ihrer raumord-
nerischen Verantwortung besser gerecht werden 
als bisher, die notwendigen finanziellen Vorausset-
zungen für diese neue Raumordnungspolitik müs-
sen geschaffen werden. 
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Das bedeutet: 

— Die Bundesbahn darf sich nicht aus der Fläche 
und dem ländlichen Raum zurückziehen. 

Leistungen der Post — auch die Angebote mo-
derner Kommunikationstechnologien — müs-
sen zeit- und raumgleich zur Verfügung stehen, 
um Diskriminierungen strukturschwacher 
Räume bei der Wirtschaftsentwicklung auszu-
schließen. 

Forschungs- und Technologiemittel müssen 
stärker nach regionalen Kriterien eingesetzt 
werden. 

— Insgesamt muß die Finanzpolitik zur Stärkung 
der Finanzkraft in den strukturschwachen Räu-
men beitragen, z. B. durch Entlastung der Ge-
meinden von Sozialhilfeleistungen und durch 
gerechtere Finanzausgleichssysteme. 

— In der Umweltpolitik muß der Bund bei der Auf-
bereitung von Industriebrachen und bei der Er-
fassung und Aufbereitung von Altlasten gesetz-
geberisch und finanziell Hilfestellung geben. 

Schutz des Bodens, des Wassers und der Luft 
sind zentrale Aufgaben auch der Raumord-
nung. 

— Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der 
regionalen Wirtschaftsstruktur" muß weiterent-
wickelt und den veränderten Erfordernissen an-
gepaßt werden. Insbesondere sind erkennbare 
Gefährdungen von Arbeitsplätzen als Kriterium 
für die frühzeitige Förderung bestimmter Regio-
nen anzuerkennen. Die Entscheidung der Bun-
desregierung, das Finanzvolumen der Gemein-
schaftsaufgabe im Zuge der Steuersenkung 
1990 zu halbieren, ist nicht hinnehmbar. 

— Neben die Gemeinschaftsaufgabe müssen an-
dere Instrumente treten, die auf die speziellen 
Probleme bestimmter Regionen eingehen, wie 
das Werftenprogramm. Unverzichtbar ist eine 
„Zukunftsinitiative Montanregionen" , mit de-
ren Hilfe in den Kohle- und Stahl-Standorten 
die Schaffung und Sicherung neuer Arbeits-
plätze und damit die schwierige Aufgabe der 
Umstrukturierung ermöglicht werden muß. 

— Für die Erhaltung der Funktionsfähigkeit des 
ländlichen Raumes ist der bäuerliche Familien-
betrieb unverzichtbar. Um dieses Ziel zu errei-
chen, bedarf es einer grundlegenden Agrarre-
form. 

— Die Zukunftschancen der bäuerlichen Famili-
enbetriebe und Einbeziehung der Landwirt-
schaft in eine aktive Umweltpolitik sind mitent-
scheidend für die Perspektiven des ländlichen 
Raumes. 

— Auch unsere Dörfer brauchen Zukunft. Das er-
fordert eine verstärkte Unterstützung bei Maß-
nahmen der erhaltenden Dorferneuerung, das 
erfordert gleicherweise Stärkung des ländli-
chen Raumes als Region. Unsere Dörfer werden 
nicht überleben, wenn sie nicht eingebunden 

bleiben in eine funktionierende, solide Infra-
struktur ihrer Region. 

— Zum Bereich Landwirtschaft und zu vielen an-
deren Politikbereichen — z. B. Umwelt, Ver-
kehr — ist eine verstärkte europäische Zusam-
menarbeit in Fragen der Raumordnung unver-
zichtbar. 

— Raumordnungspolitik muß sich endgültig tren-
nen von der Vorstellung, Lebensbereiche soll-
ten getrennt organisiert werden. Ökologie ist 
eine besonders dringliche Aufgabe für unsere 
großen und belasteten Städte, Naherholung 
muß im Wohnumfeld und in der Nähe der 
Wohnstätte möglich sein. 

Entwicklung einer moderneren und stabilen 
Wirtschafts- und Arbeitsplatzstruktur ist eine 
besonders dringliche Aufgabe für viele unserer 
peripheren ländlichen Räume. 

Aber auch bei einer intensiveren Verknüpfung 
der Lebensbereiche in Stadt und Land behalten 
diese ihre gewachsenen und spezifischen Funk-
tionen. 

Das Leitbild der städtischen Innenentwicklung 
muß gesetzlich präzisiert werden und sich nie-
derschlagen in den Maßnahmen der erhalten-
den Stadterneuerung. 

Die Landschaftsplanung muß besser als bisher 
mit der Bauleitplanung abgestimmt sein, damit 
Wohnen und Natur sinnvoll miteinander ver-
bunden werden. 

3. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregie-
rung auf, 

— sofort mit der neuen Raumordnungspolitik zu 
beginnen, 

— bis zum 31. März 1988 einen Bericht über die 
praktische Umsetzung und die bisherigen Er-
gebnisse der „programmatischen Schwer-
punkte der Raumordnung" (BT-Drucksache 
10/4012) vorzulegen und 

— spätestens Anfang 1988 eine Novelle zum 
Raumordnungsgesetz vorzustellen, durch die 
eine bessere Koordinierung von Raumord-
nungs-, Struktur- und Umweltpolitik sicherge-
stellt wird, 

— geeignete Maßnahmen einzuleiten, die die Mit-
wirkung des für die Raumordnung zuständigen 
Bundesministers bei den raumbedeutsamen 
Maßnahmen innerhalb der Bundesregierung 
verbessern, damit er seinem gesetzlichen Koor-
dinierungsauftrag noch wirkungsvoller nach-
kommen kann. Weiterhin sind die notwendigen 
rechtlichen und organisatorischen Schritte ein-
zuleiten, damit der Bundesminister für Raum-
ordnung, Bauwesen und Städtebau volle Mit-
gliedschaft im Planungsausschuß der Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" und „Verbesserung der 
Agrarstruktur und des Küstenschutzes" erhält. 
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Anlage 2 

Entschließungsantrag 
der Abgeordneten Frau Teubner, Frau Oesterle-Schwerin und der Fraktion DIE GRÜNEN 
zum Raumordnungsbericht 1986 

„Die Zukunft des ländlichen Raums sichern" 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Während das großräumige Süd-Nord-Gefälle weiter 
zunimmt und die Probleme des ländlichen Raums 
eher größer als kleiner werden, hat sich in den ver-
gangenen Jahrzehnten die Raumordnungspolitik 
mehr in der Vorlage von ausführlichen Berichten als 
im konkreten Handeln geübt. 

Die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, die 
Städte und Gemeinden erwarten aber vom Gesetzge-
ber konkrete zielgerichtete Initiativen zur Bewälti-
gung der vielschichtigen Probleme der räumlichen 
Entwicklung im Sinne einer aktiven Raumordnungs-
politik. 

Der ländliche Raum ist in seiner Vielfältigkeit als Le-
bens- und Kulturraum in Gefahr. Dies gilt sowohl für 
seine wirtschaftliche Leistungsfähigkeit und die Le-
bensbedingungen der Menschen do rt  als auch hin-
sichtlich seiner ökologischen Ausgleichsfunktion. Da 
die Mehrheit der Menschen do rt  nicht mehr Land-
wirte sind, hat auch die Verbesserung der Wirtschafts-
struktur und der Arbeitsmarktsituation erste P riori

-tät. 

Der Deutsche Bundestag nimmt deswegen die Vor-
lage des Raumordnungsberichts 1986 zum Anlaß, 
diese brennenden Themen offensiv anzugehen, ge-
tragen von dem Bemühen, zu einer engeren Koordi-
nation zwischen den einzelnen Politikfeldern zu ge-
langen; eine solche Sichtweise ist sowohl im Interesse 
des ländlichen Raums als auch im Interesse der Ver-
dichtungsräume. 

Die Europäische Kampagne für den ländlichen Raum 
bietet dazu eine große Chance. 

In enger Anlehnung an den Maßnahmen- und Forde-
rungskatalog des Baden-Württembergischen Ge-
meindetags vom 30. September 1987 „Die Zukunft 
des ländlichen Raums sichern" trifft der Deutsche 
Bundestag folgende Schlußfolgerungen: 

Der ländliche Raum — Gebietstypen 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die Probleme des ländlichen Raums sind vielseitig 
und daher differenzie rt  zu betrachten. 

Der Bundestag beschließt: 

1. Die Bundesregierung wird aufgefordert, in ihren 
Gesetzen, Maßnahmen, Planungen und Programmen 
die regionsspezifischen Erfordernisse ländlicher 
Räume verstärkt zu berücksichtigen. 

2. Der Raumordnungsbericht 1986 unterscheidet 

— das ländliche Umland in Regionen mit großen Ver-
dichtungsräumen, 

— das ländliche Umland in Regionen mit Verdich-
tungsansätzen und 

— ländlich geprägte Regionen. 

Die regional unterschiedlichen kulturlandschaftli-
chen Ausprägungen sowie die unterschiedliche Flä-
chenstruktur innerhalb dieser Typen erfordern eine 
weitere problemorientierte Differenzierung. 

Landes- und Regionalplanung 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Der ländliche Raum muß als wirtschaftlich, sozial und 
kulturell eigenständiger Lebensraum erhalten und 
entwickelt werden. 

Der Bundestag beschließt: 

3. Die Bundesregierung wird aufgefordert, der pas-
siven Sanierung, also dem Ausbluten dünnbesiedelter 
ländlicher Räume energisch entgegenzuwirken. Dazu 
ist es notwendig, dem ländlichen Raum insgesamt 
mehr Aufmerksamkeit zu schenken und mehr Ge-
wicht zu verschaffen. Die starre Fixierung auf punkt-
axiale Konzepte und Funktionszuweisungen in der 
Raumordnung und Landesplanung muß aufgegeben, 
eigenständigen Konzepten der Gemeinden und Ver-
flechtungsbereiche mehr Platz eingeräumt werden. 
Dies bedeutet, daß neben die staatliche Entwick-
lungsplanung vermehrt eine problemorientierte und 
kooperative Planung der Gemeinden und Städte in 
kleineren Teilräumen treten muß. Vordringlichste 
Aufgabe der Landes- und Regionalplanung wie der 
Strukturpolitik sollte es sein, hier unterstützend zu 
wirken. Neue Strategien der Raumentwicklung soll-
ten darauf ausgerichtet sein, die Funktionsvielfalt 
—durch die eine Region als Lebensraum für den 
Menschen üblicherweise gekennzeichnet ist — (wie-
der) herzustellen bzw. zu sichern. 

Fördermaßnahmen 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die Entwicklung des ländlichen Raums muß in Zu-
sammenarbeit und partnerschaftlicher Verantwor-
tung zwischen Bund, Ländern und Kommunen ge-
meinsam bewältigt werden. 

Der Bundestag beschließt: 

4. Die Bundesregierung wird aufgefordert, ein 
schlüssiges Konzept für die Besei tigung der bestehen- 
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den regionalen Ungleichgewichte vorzulegen. Alle 
den ländlichen Raum betreffenden Förderprogramme 
und Fördermaßnahmen sollten koordiniert und zu-
sammengefaßt werden. Darüber hinaus muß sicher-
gestellt werden, daß die Förderung für den ländlichen 
Raum vereinfacht und verbessert wird. 

5. Zielgerichtetes H andeln erfordert die räumliche 
und zeitliche Abstimmung aller staatlichen Förder-
programme und Fördermaßnahmen. Der Deutsche 
Bundestag ist der Auffassung, daß eine verwaltungs-
mäßige Organisation der Programme und Maßnah-
men, bei der die Gemeinden ein Mitspracherecht ha-
ben, notwendig ist. 

6. Eine sinnvolle Regionalpoli tik muß auf die unter-
schiedlichen Probleme und Problemgebiete ausge-
richtet sein. Sie kann nicht bürokratisch von oben ver-
ordnet werden; sie muß vielmehr auf der Ebene der 
Gemeinden und Verflechtungsbereiche stattfinden. 
Die Bundesregierung wird aufgefordert sicherzustel-
len, daß der Status der Kommunen als eigenständige 
politische Gemeinwesen gestärkt und den Gemein-
den und Städten im ländlichen Raum mehr Eigen-
initiative ermöglicht wird. 

Bevölkerungsentwicklung 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Aus der zu erwartenden Bevölkerungsentwicklung 
erwachsen Chancen und Gefahren für den ländlichen 
Raum. Insbesondere im dünnbesiedelten ländlichen 
Raum ist das Verbleiben der Bevölkerung unabding-
bare Voraussetzung für eine tragfähige Bevölke-
rungsdichte. 

Der Bundestag beschließt: 

7. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregie-
rung auf, Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, 
die nach wie vor andauernde Abwanderung aus länd-
lichen Gebieten zu stoppen. Dies bedarf einer ver-
stärkt nach dezentralen Gesichtspunkten ausgerich-
teten Strukturpolitik, die in Zusammenarbeit mit den 
betroffenen Kommunen versucht, Entwicklungspo-
tentiale am Ort zu erschließen und Entwicklungspo-
tentiale in benachteiligte ländliche Räume zu lenken. 
Dabei gilt es, alle Möglichkeiten zu nutzen. Nur durch 
die Bereitstellung eines ausreichenden und qualifi-
zierten Angebots an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
wird der ländliche Raum als Lebensraum für Wohnen 
und Arbeiten attraktiv bleiben bzw. werden. 

Beschäftigte und Arbeitsmarkt 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Wesentlicher Bestandteil gleichwertiger Lebensbe-
dingungen ist ein ausreichendes und differenziertes 
Angebot an Ausbildungs- und Arbeitsplätzen sowie 
Beschäftigungsmöglichkeiten in allen Teilräumen der 
Bundesrepublik Deutschland. 

Der Bundestag beschließt: 

8. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregie-
rung auf, endlich ernsthafte Maßnahmen zum Abbau 
der Arbeitslosigkeit zu ergreifen. Um in dünnbesie-
delten ländlichen Räumen mit unzureichender Anbin-
dung an die Wirtschaftszentren dem Arbeitslosen-
problem und der dadurch wesentlich bedingten Ab-
wanderung wirksam zu begegnen, ist es notwendig, 
die regionale Wirtschaftsförderung in entsprechender 
Abstufung auf diese Gebiete zu konzentrieren. In Ab-
wanderungsgebieten gilt es, jede sich bietende 
Chance zu nutzen, um die Seßhaftigkeit der Bevölke-
rung zu sichern. Auch kleine Einzelmaßnahmen soll-
ten finanziell begünstigt und gefördert werden. Der 
Dienstleistungsbereich, als überproportional wach-
sender Wirtschaftsfaktor, muß angemessen in die För-
derung mit einbezogen werden. Arbeitsplätze sind in 
der Fläche zu schaffen. Daher ist bei der regionalen 
Wirtschaftsförderung auf eine generelle Bevorzugung 
der zentralen Orte zu verzichten. 

9. Bei der Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze im 
benachteiligten ländlichen Raum kommt der Ansied-
lung öffentlicher und privater Dienstleistungen sowie 
Verwaltungen der Industrie besondere Bedeutung zu. 
Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, die 
Dezentralisierung öffentlicher Verwaltungen, Hoch

-

schul- und Forschungseinrichtungen fortzusetzen und 
die Dezentralisierung von Verwaltungseinrichtungen 
der Industrie und des privaten Dienstleistungsbe-
reichs zu begünstigen. 

10. Die Arbeitslosenstatistik mit der globalen Aus-
sage von Endzahlen ist für den Arbeitsmarkt und für 
die Strukturpolitik unbrauchbar und daher dringend 
transparenter zu gestalten. Dabei sollte eine Differen-
zierung nach Ausbildungsstand und Tätigkeitsfeldern 
auf d er Ebene der Gemeinden vorgenommen wer-
den. 

Struktur- und Wi rtschaftsförderung 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Im gesamten ländlichen Raum ist die Erhaltung und 
Schaffung insbesondere zukunftsorientierter Arbeits-
plätze in der Landwirtschaft, im produzierenden Ge-
werbe und im Dienstleistungssektor eine unabding-
bare Voraussetzung zur Sicherung ausreichender Ein-
kommen. Die Förderung ländlicher Gebiete muß da-
her eine Daueraufgabe räumlicher Entwicklungspoli-
tik sein. 

Der Bundestag beschließt: 

11. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesre-
gierung auf, die Mittel für die „Verbesserung der re-
gionalen Wirtschaftsstruktur" mindestens zu verdop-
peln. 

12. Wirtschaftspolitik muß sich an der örtlichen Si-
tuation und am örtlichen Bedarf orientieren. Das wirt-
schaftliche Poten tial des ländlichen Raums, seine 
Standortbedingungen, seine Lebens- und Wohnum-
feldvorzüge sind dabei voll auszuschöpfen. Besondere 
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Aufmerksamkeit verdienen die ortsansässigen kleine-
ren und mittleren Bet riebe, bis hin zu Gruppen und 
Einzelpersonen, die eine Existenzgründung beabsich-
tigen. Es muß gelingen, für jede dieser Gruppen eine 
situationsgerechte Förderleistung zu erbringen. 

13. Wissenschaftsläden, Gewerbehöfe und ähnliche 
Einrichtungen müssen auch in ländlichen Räumen ab-
seits der wirtschaft lichen Zentren verstärkt eingerich-
tet und gefördert werden. 

14. Im Interesse eines geringen Landschaftsver-
brauchs ist es notwendig, verstärkt die Wiederverwer-
tung brachliegender Industrie- und Gewerbeflächen 
in die Infrastrukturförderung mit einzubeziehen und 
zu intensivieren. 

Stadt- und Dorfentwicklung 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die Entwicklung des ländlichen Raums hängt ent-
scheidend von der sozialen, kulturellen, ökonomi-
schen und ökologischen Wiederbelebung und Er-
neuerung seiner Städte und Dörfer ab. 

Der Bundestag beschließt: 

15. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesre-
gierung auf, die Mittel für die Dorfentwicklung deut-
lich zu erhöhen. 

16. Dorfentwicklung ist in erster Linie eine Aufgabe 
der Gemeinden. Der Deutsche Bundestag strebt des-
halb ein pauschales Fördersystem an, das es den Ge-
meinden ermöglicht, über die Mittelverwendung 
selbst zu entscheiden. Grundlage dieses Fördersy-
stems sollte das örtliche Entwicklungskonzept sein, 
aus dem die förderfähigen Gesamtkosten ermittelt 
werden. Der Gemeinde muß nach eigener Entschlie-
ßung und ohne zusätzliche Genehmigung ein Aus-
tausch der Einzelmaßnahmen im Rahmen des Ge-
samtgegenstandes möglich sein. Voraussetzung dafür 
ist ein offener Katalog förderfähiger Maßnahmen, die 
ausschließlich von den Städten und Gemeinden kon-
kretisiert werden. Bei Dorfemeuerungsmaßnahmen 
im Rahmen der Flurbereinigung ist eine einvernehm-
liche Mitbestimmung der Gemeinden sicherzustel-
len. 

17. Die im Aufgabenbereich der Gemeinden liegen-
den Maßnahmen des Umweltschutzes müssen umf as

-

send  in die Förderung integriert werden. 

18. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesre-
gierung auf, für eine enge Verzahnung vor allem der 
Förderrichtlinien für den kommunalen Straßenbau 
und der Dorfentwicklung zu sorgen. Die „Lücken" in 
der Förderung von Straßenrückbaumaßnahmen im 
Bereich der Stadt- und Dorfentwicklung sind zu 
schließen. 

19. Der Straßenbaulastträger Bund wird aufgefor-
dert, im Zusammenhang mit Sanierungs- und Dorf-
entwicklungsmaßnahmen verstärkt auch ohne ge-
setzliche Verpflichtungen aufgrund von Anforderun-

gen der Verkehrsberuhigung und Ortsgestaltung 
Maßnahmen des aktiven und passiven Schutzes ge-
gen Verkehrslärm zu ergreifen. 

Dienstleistungs- und Warenangebot 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Wesentliche Voraussetzung für Wohnqualität und ge-
werbliche Standortgunst dünnbesiedelter ländlicher 
Gebiete ist ein ausreichendes Dienstleistungs- und 
Warenangebot p rivater Unternehmen im Nahbe-
reich. 

Der Bundestag beschließt: 

20. Die Bundesregierung wird aufgefordert, sich 
verstärkt für die Einhaltung und Verbesserung der 
Nahversorgung mit Einzelhandelsgütern und Dienst-
leistungen im dünnbesiedelten ländlichen Raum ein-
zusetzen. Dazu ist eine verstärkte Förderung kleiner 
Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungsbetriebe 
notwendig. Selbsthilfemaßnahmen des Einzelhandels 
müssen unterstützt werden. 

21. Das Führen kleiner Läden und Dienstleistungs-
betriebe ist zu erleichtern. Dazu schlägt der Deutsche 
Bundestag vor: 

— Im Einkommensteuergesetz einen Freibetrag bei 
dem der Versteuerung zugrunde zu legenden Ge-
winn einzuführen; 

— die Richtlinien über die Organisation der Postäm-
ter so zu verändern, daß ein Bet rieb von Poststellen 
auch dann möglich ist, wenn die Grundarbeitszeit 
des Posthalters weniger als sechs Wochenstunden 
beträgt bzw. eine andere Vergütungsregelung zu 
finden. 

22. Bei der Frischwarenversorgung sind Maßnah-
men der Direktvermarktung aus der Landwirtschaft 
zu begünstigen. Auf Kooperation mit dem örtlichen 
Einzelhandel ist Wert zu legen. 

Verkehrswege 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Eine ausreichende verkehrsmäßige Erschließung und 
ein entsprechendes Angebot an Leistungen in der Be-
förderung von Personen und Gütern ist eine unerläß-
liche Voraussetzung für die weitere Entwicklung des 
dünnbesiedelten ländlichen Raums. Dabei kommt der 
Deutschen Bundesbahn eine entscheidende Rolle 
zu. 

Der Bundestag beschließt: 

23. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesre-
gierung auf, den Rückzug der Bahn aus der Fläche zu 
stoppen. Aus strukturpolitischen Gründen ist der 
Bund verpflichtet, eine über die gängigen Vorstellun-
gen hinausgehende Mindeststruktur des Schienen-
verkehrs im ländlichen Raum zu erhalten. Eine Lö-
sung der Probleme über kommunale Mitfinanzie-
rungspflichten für den Bet rieb und Ausbau von Schie- 
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nenstrecken ist als generelles Konzept allein deswe-
gen untauglich, weil die überwiegend finanzschwa-
chen Gemeinden des ländlichen Raums dazu erst 
recht nicht in der Lage sind. 

24. Die Deutsche Bundesbahn wird aufgefordert, 
beim Inter-Regio-System auch die zentralen Orte im 
ländlichen Raum zu bedienen, den Schienengüterver-
kehr in der Fläche weitmöglichst zu erhalten und für 
die Anbindung ländlicher Gebiete an das Inter-
Cargo-Netz (Einbeziehung weiterer Schwerpunkt-
bahnhöfe) zu sorgen. Die Bundesregierung wird ge-
beten, sich verstärkt für diese Belange einzusetzen. 

25. Wegen Förderlücken zwischen Straßenbau und 
beispielsweise der Dorfentwicklung spricht sich der 
Deutsche Bundestag dafür aus, im Rahmen der Förde-
rung des kommunalen Straßenbaus (§ 27 FAG und 
GVFG) verstärkt auch Rückbaumaßnahmen von Stra-
ßen sowie Lärmschutzmaßnahmen und die Gestal-
tung von Dorfplätzen als Fördertatbestand vorzuse-
hen. 

Öffentlicher Personennahverkehr 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Öffentlicher Personennahverkehr in der Fläche ist ein 
wichtiger Beitrag zur Stärkung ländlicher Räume. 

Der Bundestag beschließt: 

26. Die Bundesregierung wird aufgefordert, mit ent-
sprechenden Ausgleichszahlungen ihre finanzielle 
Verantwortung für den ÖPNV auch außerhalb der 
Ballungsgebiete wahrzunehmen. Die Bundesregie-
rung wird aufgefordert, sich nicht einseitig aus ihrer 
Verpflichtung für den ÖPNV in der Fläche zu lösen. 
Die Beteiligung des Bundes darf sich nicht auf die 
Eigentümerverantwortung für seinen Bet rieb „Deut-
sche Bundesbahn" beschränken (und dabei noch auf 
die ausgelasteten Strecken konzentrieren), sondern 
muß die Erfüllung einer strukturpolitischen Verpflich-
tung gewährleisten. 

27. Der Bund wird aufgefordert, die Gasölbetriebs-
hilfe für den Omnibusverkehr umgehend wieder ein-
zuführen. Die Benachteiligung der Verkehrsunter-
nehmen in ländlichen Räumen durch eine unange-
messene Anwendung des § 45 a Personenbeförde-
rungsgesetz muß aufgehoben werden. Bei der Festle-
gung von Sollkostensätzen für Beförderungsleistun-
gen sollen zukünftig Wagenkilometer anstatt Perso-
nenkilometer gelten. 

28. Der Deutsche Bundestag setzt sich nachdrück-
lich dafür ein, daß die Gemeinden durch Konzentra-
tion planerischer, ordnungspolitischer und finanziel-
ler Zuständigkeiten in die Lage versetzt werden, die 
Organisa tion und Koordination des ÖPNV zu über-
nehmen. Dafür sind langfristige finanzielle Garantien 
und ausreichende rechtliche Rahmenbedingungen im 
Personenförderungsgesetz (Anpassung bestehender 
Konzessionen an kommunale Vorstellungen, Zusam-
menfassung von Konzessionen, Übernahme von Kon-
zessionen) Vorbedingung. 

29. Die Bundesbahn wird aufgefordert, sich an der 
Organisation des ÖPNV durch die Landkreise koope-
rativ zu beteiligen. Sie muß ihre Vorstellungen von 
einer alleinigen Zuständigkeit bei Bedienung, Netz 
und Tarif aufgeben und ihren ÖPNV-Anteil einbrin-
gen. 

30. Die Förderung des ÖPNV nach dem Gemeinde-
finanzierungsgesetz muß zugunsten ländlicher 
Räume umgeschichtet werden. Dabei sollte insbeson-
dere die Entwicklung von ÖPNV-Konzepten auf 
Kreisebene (ein Liniennetz, ein Fahrplan, ein Tarif sy-
stem;  Integration des Sonderverkehrs) und die Bil-
dung von kooperativen Organisationsformen geför-
dert werden. 

31. Durch eine offensive Verknüpfung von ÖPNV 
mit Radwegenetzen und Fußgängerverbindungen 
sollen Umweltfragen stärker als bisher in die ÖPNV

-

Planung mit einbezogen werden. 

Gesundheitsversorgung 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Der Grundsatz wertgleicher Lebensverhältnisse hat 
auch den Anspruch auf eine gleichwertige, ortsnahe 
Gesundheitsversorgung und eine Gleichbehandlung 
der Versicherten bei der Finanzierung des Gesund-
heitswesens zum Inhalt. 

Der Bundestag beschließt: 

32. Die Bundesregierung wird aufgefordert, für eine 
am Bedarf orientierte Gesundheitsversorgung in allen 
Teilräumen der Bundesrepublik Deutschland zu sor-
gen. Notwendige Maßnahmen der Kostendämpfung 
dürfen nicht einseitig zu Lasten des ländlichen Raums 
gehen. 

33. Der Deutsche Bundestag ist prinzipiell bereit, 
den Abbau der Überkapazitäten im Krankenhausbe-
reich mitzutragen. Er ist aber der Meinung, daß die 
vorgesehene Bettenreduzierung sich am regionalen 
und örtlichen Bedarf orientieren muß. Parallel dazu ist 
es notwendig, ambulante, teilstationäre und statio-
näre flankierende Dienste und Einrichtungen auszu-
bauen. 

34. Im dünnbesiedelten ländlichen Raum müssen 
neben rein auf den Krankenhausbetrieb bezogenen 
wirtschaftlichen Aspekten auch strukturpolitische 
Aspekte berücksichtigt werden. Im Interesse einer 
ausreichenden und ortsnahen Versorgung sollte hier 
die Schließung kleiner Krankenhäuser (auch wenn sie 
nur der Grund- und Regelversorgung dienen) mög-
lichst unterbleiben. 

35. Der Deutsche Bundestag fordert die regional fi-
nanzierten Krankenkassen (insbesondere Ortskran-
kenkassen) auf, Überlegungen anzustellen, ob und 
wie ein landesweiter Ausgleich der Beitragssätze zwi-
schen den einzelnen Krankenkassenbereichen in den 
Ländern erreicht werden kann. Eine Zentralisierung 
der einzelnen Verwaltungen ist dabei zu vermeiden. 
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36. Die überregional finanzierten Krankenkassen 
werden aufgefordert, ihre Verwaltungsstruktur 
schrittweise zugunsten des ländlichen Raums zu de

-

zentralisieren. 

Altersversorgung 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die ambulante und stationäre Versorgung alter, pfle-
gebedürftiger Menschen muß auch im ländlichen 
Raum möglichst ortsnah gewährleistet werden. 

Der Bundestag beschließt: 

37. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesre-
gierung auf, sich für eine gesetzliche Regelung zur 
Absicherung des Pflegerisikos im Alter einzusetzen. 
Damit soll sowohl die ambulante als auch die statio-
näre Pflege abgesichert werden, wobei der ambulan-
ten Pflege Vorrang eingeräumt werden muß. Der 
Deutsche Bundestag wird entsprechende Gesetzesin-
itiativen unterstützen. 

38. Neue Formen teilstationärer und stationärer Ver-
sorgung älterer Menschen sind zu erproben und in die 
Förderung einzubeziehen. Sie sind insbesondere im 
ländlichen Raum geeignet, eine ortsnahe Versorgung 
pflegebedürftiger, älterer Menschen sicherzustellen. 

39. Ein integriertes Angebot aller sozialen Dienste 
auf Gemeindeebene über die Sozialstationen muß be-
schleunigt ausgebaut werden. 

40. Wegen des wachsenden Personalbedarfs müs-
sen die Ausbildungskapazitäten für Fachkräfte der 
Altenhilfe rasch ausgebaut werden. Die Ausbildung 
des Altenpflegers sollte in allen Teilen der des Kran-
kenpflegers angeglichen werden. 

41. Es müssen zukünftig ausreichende staatliche 
Fördermittel für den Bau von altengerechten Woh-
nungen mit angeschlossenen sozialen Dienstleistun-
gen schwerpunktmäßig im Mietbereich bereitgestellt 
werden. Die Verringerung der Fördermittel in den 
Wohnungsbauprogrammen muß insoweit zurückge-
nommen werden. Die Mittelverteilung muß gerade 
die Bedürfnisse des ländlichen Raums berücksichti-
gen. 

Land- und Forstwirtschaft 

Der Bundestag beschließt: 

Land- und Forstwirtschaft sind ein wichtiger Bestand-
teil der ländlichen Wirtschaftsstruktur. Der ländliche 
Raum ist ohne eine stabile, zu anderen Wirtschafts-
zweigen konkurrenzfähige Land- und Forstwirtschaft 
nicht denkbar. Zur Erfüllung der gemeindlichen Pla-
nungs- und Entwicklungsaufgaben auf jeder Gemar-
kung ist im Sinne der Landschaftspflege zur Wahrung 
der Kulturlandschaft mit ihrem regionalspezifischen 
Landschaftsbild und zur Sicherung der ökologischen 
Ressourcen ein enges Zusammenwirken der Gemein-
den mit der Land- und Forstwirtschaft nötig. 

Der Bundestag beschließt: 

42. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesre-
gierung auf, für eine Regionalisierung der EG-Agrar-
politik einzutreten. Gleichzeitig sind alle denkbaren 
Maßnahmen zu ergreifen, die den steigenden Produk-
tionsdruck von der Landwirtschaft nehmen. Dem 
Deutschen Bundestag ist es ein dringendes Anliegen, 
daß auf gesetzlicher Grundlage neue Rahmenbedin-
gungen geschaffen werden, die sicherstellen, daß ein 
Netz von bäuerlichen Familienbetrieben erhalten 
wird. 

43. Die neuen Rahmenbedingungen sollen im tieri-
schen Bereich Bestandsobergrenzen festlegen, die flä-
chengebundene Landwirtschaft in den Vordergrund 
stellen. Der Deutsche Bundestag erwartet von der EG 
und von der Bundesregierung ein schlüssiges Ge-
samtkonzept für eine soziale und umweltverträgliche 
Agrarpolitik. 

44. Der Deutsche Bundestag ist der Ansicht, daß 
landwirtschaftlichen Betriebsleitern ergänzende Ein-
kommensquellen in breiter Form ortsnah erschlossen 
oder leichter zugänglich gemacht werden müssen. 
Solche Einkommensquellen, insbesondere im agrar-
und umweltpolitischen Bereich, sollen EG-weit als 
landwirtschaftlicher Erwerbszweck anerkannt wer-
den.  

45. Entsprechende Einkommensmöglichkeiten sind 
von der EG und vom Bund zu schaffen. Sie sind keine 
kommunale Aufgabe. Bereits laufende, entspre-
chende Förderprogramme in Landkreisen bzw. Kom-
munen sollten in Landes- bzw. Bundesprogramme 
überführt werden. 

46. Die Bundesregierung soll ein Sofortprogramm 
gegen das Waldsterben vorlegen. Die Waldbesitzer 
müssen in die Lage versetzt werden, unabhängig von 
der Holzmarktlage die notwendigen Neubegrün-
dungs- und Pflegemaßnahmen im Wald durchzufüh-
ren, um dadurch einen stabilen, artenreichen und 
wirtschaftlich nachhaltigen Waldbau betreiben und 
die durch das Waldsterben verursachten Folgeschä-
den in Grenzen halten zu können. 

47. Für die bereits eingetretenen erheblichen Ver-
mögensschäden ist eine Rechtsgrundlage für deren 
Entschädigung zu schaffen. 

Umweltschutz 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Boden, Wasser, Luft, Landschaft, Pflanzen und Tier-
welt sind knappe Ressourcen. Sie bilden eine wesent-
liche ökonomische Grundlage des ländlichen Raums 
und stellen einen Wert an sich dar. 

Der Bundestag beschließt: 

48. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesre-
gierung auf, eine Gesetzesgrundlage zur angemesse-
nen Beteiligung der die Altlasten verursachenden 
Branchen an der Altlastensanierung zu erarbeiten. 
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Der Deutsche Bundestag wird entsprechende Geset-
zesinitiativen unterstützen. 

49. Im Interesse des ländlichen Raums wird es bei 
der Abfallbeseitigung notwendig sein, neue Konzepte 
der Abfallvermeidung und -verwertung zu entwik-
keln und entsprechende Gesetze zu erlassen. Entspre-
chende Initiativen der Gemeinden müssen vom Bund 
unterstützt werden. 

50. Der Deutsche Bundestag ist der Meinung, daß 
zum Schutz des Trink- und Grundwassers vorgese-
hene Ausweitung der Wasserschutzgebiete nur dann 
wirksam sein kann, wenn begleitende Maßnahmen 
ergriffen werden. In diesem Sinne forde rt  der Deut-
sche Bundestag die Bundesregierung auf, umgehend 
Maßnahmen für die flächendeckende ökologisch 
orientierte Landbewirtschaftung einzuleiten. Die Ver-
wendung von Agrochemikalien (Pestiziden und Dün-
gemittel) ist auf der gesamten Fläche stark einzu-
schränken angesichts der Gefahren für Natur und 
Umwelt und auch für die menschliche Gesundheit, die 
der massive Chemikalieneinsatz verursacht. 

51. Der weitere Ausbau von Wasserläufen sowie 
Entwässerungs- und Meliorationsmaßnahmen dürfen 
nicht mehr zugelassen werden. Für den Rückbau be-
gradigter Wasserläufe, die Bepflanzung nicht mehr zu 
nutzender Uferstreifen, die Ausweitung von Über-
schwemmungsgebieten, die Rücknahme von Deichen 
und andere Maßnahmen zur Sicherung des Trink- 
und Grundwassers sind ausreichende Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. 

52. Die Forschung über biologische Abwasserreini-
gungssysteme zur Bedienung abgelegener Siedlungs-
einheiten ist zu intensivieren, da der notwendige Aus-
bau der zentralen Abwasserbeseitigung in den Flä-
chengemeinden des dünnbesiedelten ländlichen 
Raums äußerst kostenintensiv ist. 

53. Zum Schutz der Luft, des Bodens, der Gewässer, 
der Tiere, Pflanzen und zum Schutz der Menschen 
müssen die durch Indust rie, Energiewirtschaft, Ver-
kehr und private Haushalte verursachten Schadstoff

-

immissionen drastisch verringert werden. 

54. Die Bundesregierung wird aufgefordert: 

— unverzüglich die Schadstoffgrenzwerte der US

-

Norm für Kraftfahrzeuge einzuführen. Falls mit der 
EG keine Einigung erzielt werden kann, ist ein 
nationaler Alleingang zu erwägen; 

— den Schwefelgehalt in leichtem Heizöl und Diesel-
kraftstoff auf mindestens 0,15 % Gewichtsprozente 
herabzusetzen. Notfalls ist auch hier ein nationaler 
Alleingang zu erwägen; 

— die für Großfeuerungsanlagen der Indust rie und 
Energiewirtschaft geltenden Schadstoffbestim-
mungen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 
entsprechend dem jewei ligen Stand der Technik 
festzusetzen und laufend fortzuschreiben; 

— für private Haushalte und kleine Feuerungsanla-
gen in der Indust rie entsprechende Regelungen 

vorzusehen und die Entwicklung von Alternativen 
— etwa Entgiftung von ölverbrennenden Anla-
gen — zu fördern. 

55. Die Bundesregierung wird aufgefordert, militäri-
sche Tiefflüge einzustellen. In der Übergangszeit sind 
über Wasserwerken Ruhezeiten einzuhalten. 

56. Die Möglichkeiten der kommunalen Selbstver-
waltung im Rahmen der gemeindlichen Aufgaben der 
Flächennutzungsplanung und Landschaftsplanung 
sind mit Blick auf den Biotop- und Artenschutz auszu-
bauen. Den Gemeinden muß das Recht eingeräumt 
werden, selbst örtlich bedeutsame Flächen als Grün-
bestände nach § 25 NatSchG durch Satzung unter 
Schutz stellen zu können. 

Energieversorgung 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Eine sparsame und nach ökologischen Gesichtspunk-
ten ausgerichtete Energieversorgung entlastet die 
Umwelt und begünstigt die weitere wirtschaft liche 
und strukturelle Entwicklung des ländlichen Raums. 

Der Bundestag beschließt: 

57. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesre-
gierung auf, beim weiteren Ausbau der Fernwärme-
versorgung auf der Basis der Kraft-Wärme-Kopplung 
die Zentren des ländlichen Raums verstärkt zu be-
rücksichtigen. 

58. Die Bundesregierung wird aufgefordert, Maß-
nahmen zur ra tionellen Energieverwendung, zur 
Nutzung unerschöpflicher Energiequellen und der 
Umgebungswärme sowie die Forschung in diesen Be-
reichen stärker zu fördern. 

59. Der ländliche Raum muß seine vielfältigen, orts-
spezifischen Energiequellen nutzen können, um seine 
Standortqualitäten zu erhöhen und ökologische Be-
lange verstärkt einzubeziehen. Rechtliche Vorschrif-
ten sind darauf flexibel auszurichten. 

60. Im Energiewirtschaftsgesetz sind die Vorausset-
zungen für die kommunale oder industrielle Strom-
produktion erheblich zu verbessern. 

61. Die im ländlichen Raum tätigen Energieversor-
gungsunternehmen und die Landesregierungen wer-
den aufgefordert, ein Gefälle der Energiepreise zu 
Lasten des ländlichen Raums zu vermeiden. Beim an-
stehenden Neuabschluß von Konzessionsverträgen 
sind Möglichkeiten für die Entwicklung und Umset-
zung örtlicher Energieversorgungskonzepte zu ver-
einbaren und alle örtlich möglichen Maßnahmen der 
Energieeinsparung sowie der umweltfreundlichen, 
dezentralen Energieerzeugung zu berücksichtigen. 
Die Konzessionsabgaben sind den Folgen der Ge-
meindereform anzupassen. 

62. Den Vorschlag der Monopolkommission im 
6. Hauptgutachten vom 30. Juni 1986, den Querver-
bund bei den Versorgungsbetrieben der Gemeinden 
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zur Herstellung eines Mindestmaßes an Substitu tions-
wettbewerb zwischen Gas und Strom aufzulösen, 
lehnt der Deutsche Bundestag in Übereinstimmung 
mit den kommunalen Spitzenverbänden und dem 
Verb and kommunaler Unternehmen entschieden 
ab. 

Post- und Fernmeldewesen 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die Dienste der Post sind für die wirtschaftliche, so-
ziale und ökologische Entwicklung von entscheiden-
der Bedeutung. Sie sind deshalb im Zusammenhang 
mit der Entwicklung und Stabilisierung ländlicher 
Räume zu sehen. Die Bereitstellung der Post-Dienst-
leistungen sind im ländlichen Raum — zur Vermei-
dung von Entwicklungsdisparitäten — ohne Rück-
sicht auf die augenblickliche Wi rtschaftlichkeit im In-
teresse der dort arbeitenden und wohnenden Men-
schen zu erhalten. 

Finanzausstattung ländlicher Gemeinden 

Der Deutsche Bundestag stellt fest: 

Die aufgezeigten umfassenden Aufgaben der Ge-
meinden für die Zukunftsplanung des ländlichen 
Raums erfordern ausreichende Handlungsmöglich-
keiten. Da die Finanzausstattung vieler ländlicher Ge-
meinden diesen Ansprüchen nicht gerecht wird, ist es 
notwendig, Verbesserungen vorzunehmen. Dazu 
müssen vor allem die Eigenmittel der Gemeinden im 
ländlichen Raum deutlich erhöht werden. 

Der Bundestag beschließt: 

63. Die Finanzausstattung der ländlichen Gemein-
den ist durch angemessene Schlüsselzuweisungen zu 
garantieren. 

Begründung 

Ziel der Raumordnung ist laut Raumordnungsgesetz, 
unter Abwägung der sozialen, wi rtschaftlichen und 
ökologischen Erfordernisse, sowohl im Verdichtungs-
als auch im ländlichen Raum Lebensverhältnisse zu 
erhalten bzw. zu schaffen, die dem Menschen und sei-
ner natürlichen Umwelt auf Dauer gerecht werden. 

Der Raumordnungsbericht 1986 macht deutlich, daß 
entgegen dieser Zielsetzung im Zeitraum des Berichts 
die Disparitäten in vielen Bereichen weiter zugenom-
men haben, feststellbar an dem sich verstärkenden 
Nord-Süd-Gefälle, dem Auseinanderdriften unter-
schiedlicher Verdichtungsräume oder dem Ausbluten 
des ländlichen Raums. 

Auch im ländlichen Raum treten mittlerweile die ne-
gativen Folgen der kapitalistischen Wirtschaftsent-
wicklung immer deutlicher zutage. Die verschieden-
sten Instrumente der Raumordnungspolitik, der Land

-

wirtschafts-, Finanz- und Wirtschaftsförderungspoli-
tik, der Verkehrs-, der Energiepoli tik, der Bildungs-, 
Kultur- und Sozialpolitik vermochten nicht zu verhin

-

dern, daß die Probleme des ländlichen Raums eher 
größer als kleiner werden. 

Der Auftrag des Raumordnungsgesetzes, „gleichwer-
tige" (nota bene, nicht „gleichartig" !) Lebensbedin-
gungen in allen Teilräumen zu schaffen, ist weiter 
denn je von einer Verwirklichung entfernt: 

— Der Rückgang der kleinmaßstäblichen Landwirt-
schaft zugunsten der EG-geförderten Großbe-
triebe löste für die Kleinbetriebe einen erbar-
mungslosen Vernichtungswettbewerb aus: In der 
Zeit zwischen 1945 und 1985 verringerte sich die 
Anzahl der Kleinbetriebe um 72 %, während 
gleichzeitig die Anzahl der Großbetriebe um 
49,1 % zunahm. Dieser Prozeß des „Wachsen und 
Weichens", erzwungen über die EG-Preispolitik, 
setzt sich ständig fort. Alle zwei Minuten geht in 
der EG ein Hof kaputt — das sind 250 000 Höfe 
bzw. 350 000 Arbeitsplätze, die jedes Jahr ver-
lorengehen. 

Ein Konzept zur Lösung der Agrarkrise und zur 
Sicherung der bäuerlichen Familienbetriebe 
fehlt. 

— Der Strukturwandel in der Landwirtschaft in Ver-
bindung mit einer an den Verwertungsinteressen 
des  Kapitals orientierten Strukturpolitik führt zur 
Entleerung des ländlichen Raums. Den rasanten 
Einwohnerzuwächsen im Einzugsbereich der gro-
ßen Städte steht eine Abwanderungswelle junger 
Erwerbstätiger und wirtschaftlich potenter Klein-
betriebe in ballungsraum-fernen Gebieten gegen-
über. Das hat zu einem Mangel an qualifizierten 
Arbeits- und Ausbildungsplätzen in diesen Re-
gionen geführt, verbunden mit einer Überalterung 
der Bevölkerung in den Kernbereichen der 
Dörfer. 

— Die Umstrukturierung in der Landwirtschaft in 
Verbindung mit den Wanderungsprozessen hat 
bewirkt, daß die Mehrzahl der landwirtschaftli-
chen Betriebe heute Nebenerwerbsbetriebe sind, 
für deren Beschäftigte kombinierte Einkommens-
formen eine wesentliche Verbesserung ihrer Le-
benssituation darstellen könnten. 

— Die ballungsraum-fernen Gebiete weisen eine 
überdurchschnittliche Arbeitslosenquote auf. Im 
Raumordnungsbericht wird hierzu angemerkt, daß 
der Anstieg der Arbeitslosenquoten in den Re-
gionen am stärksten ausfiel, die bereits durch ein 
besonders hohes Ausgangsniveau gekennzeichnet 
sind. Daher sind aktive beschäftigungspolitische 
Maßnahmen insbesondere in diesen Regionen von 
besonderer Wichtigkeit. 

— Die Umweltprobleme machen auch vor dem länd-
lichen Raum nicht halt: Wälder und Felder sterben. 
Konkurrierende Anforderungen an die Bodennut-
zung wie intensive Landwirtschaft, Freizeit und 
Fremdenverkehr und Siedlungstätigkeit belasten 
die Naturräume zunehmend. Die Zersiedlung 
schreitet mit einem Verbrauch von 120 ha Freiflä-
che täglich ungehindert voran. Die Novellierung 
des Bundesbaugesetzes bringt da keine Verbesse-
rungen — im Gegenteil. Einer weiteren Zersied

-

lung kann praktisch nur noch durch ein absolutes 
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Bauverbot im Außenbereich Einhalt geboten wer-
den. 

Gleichzeitig sollten Gemeinden größere Befug-
nisse zugestanden werden, um leerstehende, ehe-
mals landwirtschaftlich genutzte Gebäude im Au-
ßenbereich umweltverträglich umzunutzen. Eine 
Änderung der BauNVO müßte diese Problemfälle 
berücksichtigen. 

Für jede Art des Bauens im ländlichen Bereich muß 
der schonende und sparsame Umgang mit Flächen 
und die ökologische Gestaltung von Flächen und 
Gebäuden zur Minderung der Umweltbelastung 
Grundvoraussetzung sein. 

Ein Wort zum Bereich „Post- und Fernmeldewesen, 
Informations- und Kommunikationstechniken" : Der 
von der Deutschen Bundespost forcierte, an den Ver-
wertungsinteressen des in den Verdichtungsräumen 
konzentrierten Kapitals orientierte, mehrere hundert 
Milliarden DM teure Ausbau der Fernmeldenetze 
zum ISDN (digitalisiertes schmalbandiges Fernmelde-
netz für integ rierte Dienste) und IBFN (digitalisiertes 
breitbandiges Fernmeldenetz für integrie rte Dienste) 
birgt nicht nur tiefgreifende Rationalisierungs- und 
Überwachungsrisiken, sondern führt auch zu weite-
ren eklatanten Benachteiligungen des ländlichen und 
dünnbesiedelten Raums. 

Der Ausbau der Fernmeldenetze orientiert sich einsei-
tig an Wirtschaftsinteressen. Es fand kein öffentlicher 
Entscheidungsprozeß über das „Ob?" und „Wie?" der 
mit öffentlichen Geldern finanzierten Telekommuni-
kationsentwicklung statt. Alternativen wurden nie 
diskutiert. Die möglichen kulturellen und sozialen 
Auswirkungen sind nicht erforscht. 

Die geplanten Dienste verstoßen zum Teil sogar ge-
gen bestehende Datenschutzgesetze und gegen Ver-
fassungsrecht (Recht auf informelle Selbstbestim-
mung). Darüber hinaus führen der geplante Telekom-
munikationsausbau sowie die damit einhergehende 
geplante Neuordnung der Bundespost zu einer Ver-
nachlässigung der „gelben Post" und ihrer Dienstlei-
stungen. Zur Einsparung der Milliardeninvestitionen 
im Fernmeldebereich werden bei der „gelben Post" 
Personalstellen gestrichen und Serviceleistungen ver-
schlechtert: Schalteröffnungszeiten werden verkürzt, 
(Land-)Postämter geschlossen, Briefkästen werden 
seltener geleert und Brieflaufzeiten dauern länger. 

Diese Rationalisierungsmaßnahmen werden vor allem 
in ländlichen Gebieten durchgeführt, wo diese Dien-
ste weniger rentabel sind. Weiterhin werden ländliche 
Gebiete benachteiligt durch die Privatisierung einzel-
ner lukrativer Postdienste, wie z. B. des Paketdienstes. 
Private Anbieter versorgen nach dem Rosinenpick-
Prinzip nur die profitträchtigen Ballungsgebiete, wo 
sie ihre Dienste dann zu günstigen Tarifen anbieten. 
Diese Rosinenpicker-Mentalität würde durch die ge-
plante Neuordnung der Bundespost, die u. a. die Öff-
nung lukrativer Bereiche der Bundespost für den 
Wettbewerb vorsieht, auch auf die Bereiche der Tele-
kommunikation ausgedehnt. 

Wegen der aufgezeigten Risiken und nachteiligen 
Entwicklungen ist der mit öffentlichen Geldern fi-
nanzierte, einseitig an den Verwertungsinteressen 
des Kapitals ausgerichtete Ausbau der Fernmeldein-
frastruktur abzulehnen. 

Die GRÜNEN fordern: 

— den sofortigen Stopp der mit öffentlichen Geldern 
finanzierten Digitalisierung des Fernsprechnetzes 
und der Vermittlungsstellen; 

— die Einstellung der Planungen zur Integration der 
Fernmeldenetze und -dienste (kein ISDN); 

— eine breite öffentliche Diskussion über gesell-
schaftlichen Bedarf, Risiken und Alternativen 
neuer Telekommunikationstechniken; 

— öffentliche Entscheidungsverfahren und Beteili-
gung der Bürger/innen bei Planung, Einführung 
und Einsatz neuer Techniken; 

— einen neu verstandenen Datenschutz, der die Ein-
führung riskanter Techniken verhindert. 

Eine Verbesserung der Versorgung der Bevölkerung 
mit Dienstleistungen der „gelben Post", wie z. B. ver-
mehrte Einrichtung von Landpostämtern, Verlänge-
rung der Schalteröffnungszeiten, Gebührensenkun-
gen usw., ist erforderlich. 

Die von den Medienkonzernen gewünschte Breit-
band-Verkabelung ist einzustellen. 






